
 

Karl Heinz Roth, Hartmut Rübner. Reparationsschuld: Hypotheken der deutschen
Besatzungsherrschaft in Griechenland und Europa. Berlin: Metropol Verlag, 2017. 645 S. gebunden, ISBN
978-3-86331-265-7. 

Reviewed by Jürgen Lillteicher 

Published on H-Soz-u-Kult (September, 2017) 

Während der Diskussion um EU-Kredite führ‐
te die griechische Regierung unter Ministerpräsi‐
dent  Zipras  noch  bestehende  Reparationsschul‐
den des ehemaligen Deutschen Reiches ins Feld.
Ihrer Ansicht nach bestand eine schuldrechtliche
Verpflichtung  des  Nachfolgestaates  Bundesrepu‐
blik Deutschland gegenüber Griechenland, die bei
der Diskussion über die Vergabe von Krediten Be‐
rücksichtigung finden müsse. Sie vermengte dabei
die  Reparationsfrage  auch  mit  Entschädigungs-
und  Restitutionsansprüchen  der  Erben  oder
Nachkommen der griechischen Juden. 

Die  Reparationsfrage  war  nach  der  bedin‐
gungslosen  Kapitulation  Hitler-Deutschlands  Ge‐
genstand der zunehmenden Auseinandersetzung
zwischen den West-Alliierten und der Sowjetuni‐
on,  doch  einigte  man  sich  auf  der  Londoner
Schuldkonferenz  auf  eine  Verschiebung  dieser
Frage  bis  zum Abschluss  eines  Friedensvertrags
mit  einem vereinten Deutschland.  Mit  der deut‐
schen Einheit im Jahr 1990 wurde dieses Thema
wieder  aktuell  und  Gegenstand  der  Zwei-Plus-
Vier-Verhandlungen. Der Vertrag sah keine weite‐
ren Reparationsleistungen vor, zumal nach 1945
von den Großmächten aus dem besetzten West-
und  Ostteil  Deutschlands  einseitig  Reparationen
entnommen  worden  waren.  Griechenland  wie
auch  zahlreiche  andere  Staaten  erhielten  nach
1945  und  auch  nach  1990  vertragsgemäß  keine
Reparationsleistungen.  Versuche  Italiens  und

Griechenlands, Deutschland auf Zahlung von Wie‐
dergutmachungsleistungen – nicht Reparationen –
zu verklagen und im Zuge dessen deutsches Aus‐
landsvermögen zu requirieren,  erteilte 2009 der
Internationale Gerichtshof in Den Haag eine Ab‐
sage. 

Nun legen die Historiker Karl Heinz Roth und
Hartmut  Rübner  eine  700seitige  Studie  vor,  die
sich in eine 200seitige  Erörterung des  Problems
und  eine  500seitige  Dokumentensammlung  glie‐
dert. Ziel der Autoren ist es, mit ihrem Werk eine
abschließende Reparationskonferenz in Gang zu
setzen (S. 24). Dies ist eine ungewöhnliche Vorga‐
be für eine wissenschaftliche Studie, die zu einer
Vermengung  von  wissenschaftlicher  Erörterung
eines Problems und politisch moralischer Ausein‐
andersetzung über die  NS-Vergangenheit  führen
kann. Erstrebenswert wäre allerdings, die hitzige
Diskussion  zunächst  auf  ein  wissenschaftliches
und quellengesättigtes Fundament zu stellen. 

Die  von  Karl  Heinz  Roth  verfasste  Abhand‐
lung gliedert sich nach einer Klärung der komple‐
xen Begrifflichkeiten und einem Rekurs auf den
Versailler Friedensvertrag in grob drei Abschnit‐
te. Zunächst geht es um die Okkupation Griechen‐
lands,  die mit  der NS-Besatzungspolitik im übri‐
gen Europa verglichen wird. Danach geht es um
den Verlauf der unterschiedlichen Reparationspo‐
litiken  nach  1945  bis  hin  zur  Wiederaufnahme
des Problems im Zug der deutschen Einheit und



der  Verhandlungen  des  Zwei-plus-Vier-Vertrags.
Danach  versucht  der  Autor  eine  Gegenüberstel‐
lung von teilweise sehr kühn und manchmal auch
willkürlich  geschätzten Reparationsschulden auf
der einen Seite und tatsächlichen gezahlten Repa‐
rationsleistungen auf der anderen Seite, um dann
Argumente  für  eine  abschließende  Reparations‐
akte zum Zwei-plus-Vier-Vertrag anzuführen. 

Die von Hartmut Rübner verantwortete Quel‐
lensammlung umfasst insgesamt 100 Dokumente,
die im Zeitraum 1941 bis 2014 entstanden. Viele
davon sind schon veröffentlicht und entstammen
dem  Bundesarchiv,  dem  Politischen  Archiv  des
Auswärtigen  Amtes,  den Nationalarchiven  in
Großbritannien  und  USA,  den  digital  zugängli‐
chen  Akten  des  FRUS  (Foreign  Relations  of  the
United States)  und den edierten Akten zur  Aus‐
wärtigen  Politik  der  Bundesrepublik  Deutsch‐
lands. Die Autoren konnten auch auf das Privatar‐
chiv des Historikers Hagen Fleischer zurückgrei‐
fen. Leider wird nicht erwähnt, wodurch sich die‐
ses offenbar noch unbekannte Quellenkorpus aus‐
zeichnet und welche neuen Gesichtspunkte es of‐
fenlegt.  Griechenland ist  laut Götz Aly bis heute
die einzige Regierung, die ihre Akten zur Verfol‐
gung und Ausraubung der griechischen Juden un‐
ter Verschluss hält. Stammen Fleischers Akten aus
diesen Konvoluten? 

Die  Dokumentation  soll  nach  Hartmut  Rüb‐
ner „ein Begleitmedium für eine Publikation mit
Handbuchcharakter“ (S. 204) sein. Die Sammlung
berührt daher ebenfalls die Themenfelder natio‐
nalsozialistische Okkupation, alliierte Nachkriegs‐
regelungen,  bundesdeutsche  Reparationspraxis
und  die  Neuauflage  der  „Restitutionsdebatte“
(S. 204) im Zuge des Einigungsvorganges. Die Au‐
toren verzichten auf eine ausführliche Kommen‐
tierung und Annotationen der Quellen, weil diese
nach ihrer Ansicht schon durch die zeitgeschicht‐
liche  Kontextualisierung  im  voran  geschalteten
Analyseteil erfolge. Dies ist ebenfalls ein sehr un‐
gewöhnliches  Vorgehen,  sind  doch  Analyse  von
Quellen und ihre möglichst neutrale Präsentation

in einer Dokumentation zwei sehr unterschiedli‐
che Angelegenheiten. Die Auswahl aus insgesamt
1.000  recherchierten  Quellen  erfolgte  nach  den
Kriterien:  Konkretisierung  von  zeithistorischen
Ereignissen,  Relevanz  politischer  Vorgänge  und
Motivlagen  und  Gestaltungsspielräume  bei  Ent‐
scheidungsprozessen. Etwa 20 Prozent der Doku‐
mente werden nur in Auszügen wiedergegeben.
Die Konstruktion des Bandes macht eine Einord‐
nung in gängige wissenschaftliche Publikationsar‐
ten schwierig. Wäre es eine klassische Quellenedi‐
tion,  dürfte  ein  ausführlicher  Kommentierungs-
und Annotationsapparat nicht fehlen. Für dieses
Genre ist  der  erste  Teil  des  Buchs allerdings zu
umfänglich und entspricht  nicht  dem Charakter
einer Einführung in einen Quellenkorpus.  Es ist
aber auch keine reine Studie zur griechischen Re‐
parationsproblematik. Für ein Handbuch ist wie‐
derum der Dokumentenapparat recht umfänglich
geraten. 

Karl Heinz Roth möchte gleich zu Anfang sei‐
ner  Analyse  die  oft  komplexen Begrifflichkeiten
von Reparationen, Innerer und Äußerer Restituti‐
on  und  Entschädigung,  die  in  ihrer  jeweiligen
Übersetzung ins Englische wiederum andere Be‐
deutungen haben, erläutern und einordnen. Um
einzelne Ansprüche und ihre Klärung auseinan‐
derhalten zu können, ist jedoch eine exakte und
völkerrechtlich akzeptierte Definition der Begriffe
notwendig.  Reparationsforderungen  und  Forde‐
rungen nach äußerer Restitution (z.B. Kriegsbeu‐
te) sind staatliche Ansprüche und können daher
auch  nur  zwischenstaatlich  vertraglich  geregelt
werden. Die Klärung dieser Forderungen in die‐
sen Verträgen hat einen Ausschluss individueller
Ansprüche zur Folge. Die Rechtsgebiete der inne‐
ren  Restitution  (Rückerstattung)  und  Entschädi‐
gung  umfassen  grob formuliert  nur Ansprüche
von  Opfern  deutscher  Staatsangehörigkeit.  Eine
Rückübertragung von Werten an Opfer nichtdeut‐
scher Nationalität  war nur möglich,  wenn diese
nachweisen konnten, dass ihr Eigentum im Zuge
der Verfolgungsmaßnahmen nachweislich in die
Bundesrepublik und West-Berlin gelangt war. Fer‐

H-Net Reviews

2



ner konnten deren Ansprüche nur befriedigt wer‐
den,  wenn ihr  Heimatland  diplomatische  Bezie‐
hungen zu Deutschland pflegte. Diese Ansprüche
regelte  das  Bundesrückerstattungsgesetz  von
1957. Beide Rechtsgebiete wurden in Deutschland
mit  dem Begriff  Wiedergutmachung zusammen‐
gefasst. Hierbei handelte es sich nicht um Repara‐
tionen. 

Roth  führt  individuelle  und  staatliche
Ansprüche wieder zusammen und will Fragen der
inneren  Restitution  und  Entschädigung  als  Teil
der  Reparationsansprüche  verstanden  wissen.
Einmalzahlungen (Innere Restitution) und Renten
(Entschädigung)  würden nach Roth als  „Wieder‐
gutmachung“  verharmlost,  „als  ob  Mord,  Tot‐
schlag, KZ Haft […] durch materielle Kompensati‐
onsleistungen aus  der  Welt  geschafft  werden
könnten“ (S. 16). Der Autor vermengt somit mora‐
lisch  berechtigte  individuelle  Forderungen  von
Opfern  der  NS-Herrschaft  mit  Fragen  der  Rege‐
lung  zwischenstaatlicher  Ansprüche  nach  Krie‐
gen. Abweichend von den völkerrechtlichen Prin‐
zipien  zahlte  die  Bundesrepublik  Deutschland
1960  im  Rahmen  eines  Globalabkommens  115
Mio. DM an den griechischen Staat, der wiederum
die Verteilung der Entschädigungsgelder an indi‐
viduelle NS-Opfer übernahm. Zu den schwierigen
Verhandlungen  über  das  Globalabkommen  mit
Griechenland und zur Verteilung der Wiedergut‐
machungsgelder an die Opfer siehe: Hagen Flei‐
scher / Despina Konstantinakou, Ad calendas grae‐
cas?  Griechenland und die  deutsche  Wiedergut‐
machung,  in:  Hans Günter Hockerts  u.a.  (Hrsg.),
Grenzen der  Wiedergutmachung.  Die  Entschädi‐
gung  für  NS-Verfolgte  in  West-  und  Osteuropa
1945–2000, Göttingen 2006, S. 375–457. 

Der  historische  Hintergrund,  respektive  die
deutsche Okkupations-  und Ausplünderungspoli‐
tik  in  Griechenland  sowie  die  Vernichtung  der
griechischen  Juden  nimmt  einen  großen  Teil  in
Roths Analyseteil ein. Er vergleicht die deutsche
Okkupation Griechenlands auch mit den übrigen

von NS-Deutschland besetzten Gebieten in Euro‐
pa. 

Die Lage in Griechenland war äußerst kom‐
plex und anfänglich auch durch die anderen Ok‐
kupationsmächte  Italien  und  Bulgarien  geprägt.
Hinzu kamen die Existenz einer Kollaborationsre‐
gierung und ein zersplittertes griechisches Wider‐
standsspektrum. 

Eine genaue Auseinandersetzung mit den von
Götz Aly Götz Aly,  Hitlers  Volksstaat.  Raub,  Ras‐
senkrieg  und  nationaler  Sozialismus,  Frankfurt
am Main 2005, S. 274–308. vorgelegten Ergebnis‐
sen unterbleibt  jedoch.  Dieser  hatte  schon 2005
das perfide System der Ausbeutung der europäi‐
schen  Volkswirtschaften  und  Staatskassen  zu‐
gunsten des deutschen Vernichtungsfeldzuges ein‐
drücklich dargelegt. Wer diese Studie nicht kennt,
wird  manche  Ausführungen  Roths  nicht  verste‐
hen und kritisch einordnen können. Nur vor dem
Hintergrund von Götz Alys Analyse sind die Unge‐
nauigkeiten  in  Roths  Darstellung  zu  finden.  So
gibt Roth an, dass der deutsche Zentralbankkom‐
missar das Gold der Juden Thessalonikis an der
Athener  Börse  verkauft  habe  (S. 43).  Das  in  der
Quellensammlung  aufgeführte  Dokument  23
spricht jedoch von Verkäufen des griechischen Fi‐
nanzministers,  die  lediglich  unter  Aufsicht  des
deutschen  Bankenkommissars  erfolgt  seien.  Das
Gold wurde also von griechischen Stellen an Grie‐
chen verkauft, um teilweise die von deutscher Sei‐
te  auferlegten  Besatzungskosten  zu  finanzieren
und die griechischen Staatsfinanzen zu stabilisie‐
ren.  Nach Aly wurde hier  der „Wohlstand eines
neuen  (griechischen)  Raubbürgertums  von
Kriegs-  und  Holocaustgewinnlern“  begründet.
Götz  Aly  in  Berliner  Zeitung  vom  10.04.2014,
http://www.berliner-zeitung.de/kolumne-grie‐
chen--deutsche---reparationen-ii-3323762
(15.08.2017).  Roth  verschweigt  damit  die  Reich‐
weite griechischer Kollaboration und Nutznießer‐
schaft,  die aber unbedingt zu einer Analyse des
grausamen  und unmenschlichen  Gesamtbilds
deutscher  Besatzungsherrschaft  und  Vernich‐

H-Net Reviews

3



tungspolitik in Griechenland gehört. Die deutsche
Gesamtverantwortung  steht  dabei  außer  Frage.
Die Kollaborationsgeschichte gibt auch Aufschluss
über  möglicherweise  noch  bestehende  Rücker‐
stattungsansprüche griechischer Juden gegenüber
nichtjüdischen  Griechen,  die  während  der NS-
Herrschaft  von der Ausplünderungspolitik profi‐
tiert hatten. 

Roth behandelt den in der Öffentlichkeit viel
diskutierten Betrag von 476 Millionen Reichsmark
(S. 43), den er wie Hagen Fleischer als unzulässige
deutsche  Zwangsanleihe  bezeichnet.  Durch  eine
Übertragung dieses Betrages auf die heutige Kauf‐
kraft errechnet Roth Schulden in Höhe von 5 Mrd.
Euro,  die  das  heutige  Deutschland  gegenüber
Griechenland  habe.  Tatsächlich  hatten  deutsche
Beamte  mit  dem  deutschen  Rückzug  aus  Grie‐
chenland die  verbleibende Restschuld des  Deut‐
schen  Reiches  gegenüber  Griechenland  berech‐
net, die in dieser Höhe von der griechischen Kol‐
laborationsregierung  akzeptiert  wurde.  Es  han‐
delt  sich  hier  also  ausschließlich  um eine  deut‐
sche Restschuld und nicht um eine Zwangsanlei‐
he. Das von Hartmut Rübner editierte Dokument
Nr.  24  endet  mit  der  Berechnung  dieser  Rest‐
schuld. Nur über Götz Aly erfahren wir, dass die
griechische Kollaborationsregierung bemüht war,
ihr Guthaben auf dem Gebiet der Besatzungskos‐
ten  mit  noch  bestehenden  Schulden  Griechen‐
lands  gegenüber  dem  Deutschen  Reich  zu  ver‐
rechnen. Hierzu gehörten Importe zur Stabilisie‐
rung  Griechenlands,  die  im  selben  Bericht  mit
mindestens 300 Mio. RM angegeben werden Götz
Aly  in  Berliner  Zeitung  vom  12.05.2014,  http://
www.berliner-zeitung.de/kolumne-griechische-
schuldenlegenden-2636140  (15.08.2017);  Sven-Fe‐
lix  Kellerhoff  in  Welt  Online,  18.03.2015,  https://
www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/artic‐
le138498430/Griechenlands-476-Millionen-Anlei‐
he-gibt-es-nicht.html (15.08.2017); dagegen: Hagen
Fleischer auf Tagesschau online 10.02.2015, http://
www.tagesschau.de/ausland/nsbesatzung-grie‐
chenland-101.html (15.08.2017). , jedoch nicht aus
dem Deutschen Reich, sondern aus den anderen

von Nazi-Deutschland besetzen Gebieten Europas
stammten. Vollzogen wurde der Ausgleich jedoch
nie. 

Der geneigte und informierte Leser fragt sich,
warum gerade dieses doch sehr heftig öffentlich
diskutierte Dokument in der vorliegenden Studie
so  ungenau  behandelt  und  nur  in  Ausschnitten
präsentiert wird. Dies stimmt auf unnötige Weise
misstrauisch. 

Der  Band,  in  dem eine  respektable  Arbeits‐
leistung steckt,  hat daher  viele  Chancen vertan,
die doch komplexe Thematik zunächst einmal auf
eine  neue  solide  kommentierte  und  annotierte
Quellenbasis zu stellen, von der aus sich womög‐
lich eine neue und weniger politisch geleitete Re‐
konstruktion der Besatzungs- und Wiedergutma‐
chungsgeschichte in Griechenland anstellen ließe,
auch in der Hoffnung, dass der griechische Staat
die bisher unter Verschluss gehaltenen Akten zu‐
gänglich  macht.  Die  Entscheidung,  weder  eine
klassische Edition noch eine neue historische Stu‐
die vorzulegen, lässt die Leser aber orientierungs‐
los zurück. Teilweise müssen sie sich mangels An‐
notation  und  Erläuterung  mit  den  Dokumenten
überfordert  fühlen,  zumal der Handbuchteil  die
notwendigen  Erklärungen  nicht  liefert,  sondern
ihre  tendenziös  geratene  Interpretation.  So  for‐
dert Karl Heinz Roth am Ende seiner Ausführun‐
gen, Deutschland möge 1,2 Billion Euro an Grie‐
chenland zahlen. Eine Summe, die seiner Ansicht
nach durch die Anhebung des Spitzensteuersatzes
und die Wiedereinführung einer Vermögenssteu‐
er  in  den  nächsten  15  bis  20  Jahren  finanziert
werden könne (S. 196).  In einer neuen Reparati‐
onsrunde „sollten nicht mehr die großen Sieger‐
mächte des Zweiten Weltkriegs das Sagen haben,
und auch die jüdische Welt der westlichen Hemi‐
sphäre […] sollten in die zweite Reihe treten, weil
sie an der Prosperität der Nachkriegsjahre teilhat‐
ten“ (S. 198).  Auch durch derartige Formulierun‐
gen entzieht sich der Band einer wissenschaftli‐
chen Leserschaft, von politischen Entscheidungs‐
trägern ganz zu schweigen. 
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